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öffentlich 

Aktuelle Debatte 

– 

 
Fraktion SPD 

 

 

Nach fast drei Jahrzehnten hat das Katastrophenschutzgesetz eine Modernisierung ver-

dient 

 

 

Es wird beantragt, zur 24. Sitzungsperiode des Landtages von Sachsen-Anhalt am 12./13. Ok-

tober 2023 eine Aktuelle Debatte zum o. g. Thema durchzuführen. 

 

 

 

Begründung 

 

Von marginalen Änderungen im Ergebnis der Hochwasserkatastrophe 2002 abgesehen, ist 

das Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KatSG-LSA) seit seinem erstmali-

gen Inkrafttreten 1994 quasi unverändert geblieben. In nahezu allen anderen Bundesländern 

gab es in den letzten Jahren Fortentwicklungen der jeweiligen Katastrophenschutzgesetze. 

Anlass hierfür waren u. a. die ersten Lehren für den Bevölkerungsschutz aus der Corona-

Pandemie, aber auch Konsequenzen aus der Hochwasserkatastrophe im Sommer 2021 in 

Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, die Erfordernisse, welche sich aus Klimawandel, 

den Gefahren im Cyber-Raum oder der veränderten geopolitischen Lage ergeben. Diesen 

Herausforderungen begegnet auch der Katastrophenschutz in unserem Land.  

 

Die im Katastrophenschutz in Sachsen-Anhalt tätigen Hilfsorganisationen fordern unisono 

eine Modernisierung des KatSG-LSA. Ebenso sieht die Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Be-

rufsfeuerwehren einen erheblichen Überarbeitungsbedarf. 
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